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Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,  

80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts sowie elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtliche Wirkung! 
Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

Stefan Frey, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

▼◆ Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 
2020

Der Stadtrat der Stadt Starnberg hat mit Be-
schluss vom 21.07.2020 die Hebesätze der Grund-
steuer A auf 300 % und der Grundsteuer B auf 
350 % für das Kalenderjahr 2020 festgesetzt. Ge-
genüber dem Kalenderjahr 2019 ergibt sich damit 
keine Änderung, so dass auf die Versendung von 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2020 
verzichtet wird. 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Messbeträ-
ge sich seit der letzten Bescheidserteilung nicht 
geändert haben, wird deshalb durch diese öffent-
liche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl I S. 
965), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 30.11.2019 (BGBl. I S. 1875), die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2020 in der zuletzt im 
Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2020 wird mit den in den zuletzt 
erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2020 
fällig. 
Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
am 15.08.2020, wenn die Jahressteuer 15,00 € 
nicht übersteigt,
am 15.02. und 15.08.2020 zu je einer Hälfte des 
Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht über-
steigt.
Für Steuerpflichtige, die von der Zahlungsmöglich-
keit in einem Jahresbetrag Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2020 in einem Betrag 
am 01.07.2020 fällig. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-
den oder ändert sich der Messbetrag, werden Än-
derungsbescheide versandt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-
pflichtigen dieselben Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre. 
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 

▼◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 29.01.2020 den Vorbe-
scheid zum Neubau eines Mehrfamilienhauses 
(18 WE) mit Tiefgarage auf dem Grundstück FlNr. 
288/2, Gemarkung Herrsching, Arzbergerstraße 
17 a in 82211 Herrsching, an die AVENIDA Living 
GmbH, Feldafinger Straße 5 in 82343 Pöcking, er-
teilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche 
Belange werden, soweit sie der behördlichen Prü-
fung unterliegen, durch das Vorhaben nicht ver-
letzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines  
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben  werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts sowie elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des  
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtliche Wirkung! 
Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

▼◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 06.08.2020 die Bauge-
nehmigung zum Neubau eines Mehrfamilienhau-
ses (18 Wohneinheiten) mit Tiefgarage auf dem 
Grundstück FlNr. 288/2, Gemarkung Herrsching, 
Arzbergerstraße 17 a in 82211 Herrsching, an die 
AVENIDA Living GmbH, Feldafinger Straße 5 in 
82343 Pöcking, erteilt. Öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange werden, soweit sie 
der behördlichen Prüfung unterliegen, durch das 
Vorhaben nicht verletzt.

Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Grundsteuerfestsetzung kann inner-
halb eines Monats nach der Bekanntgabe ent-
weder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen(1) Form.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird

ist der Widerspruch einzulegen bei 

Stadt Starnberg
Vogelanger 2
82319 Starnberg

Er kann auch elektronisch unter der  
DE-Mail-Adresse:

stadt.starnberg@lk-starnberg.de-mail.de
eingelegt werden.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage bei dem  
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München erhoben werden. Die Klage kann 
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstände des Falles ei-
ne kürzere Frist geboten ist. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird

ist die Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 
München
zu erheben.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

(1) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Stadt 
Starnberg (www.starnberg.de) bzw. der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Starnberg, 10.08.2020

Patrick Janik, 1. Bürgermeister

▼◆ Haushaltssatzung der Stadt Starnberg für 
das Haushaltsjahr 2020

I.
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) hat der Stadtrat Starnberg am 21.07.2020 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 
3 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 GO amtlich be-
kannt gemacht wird. 

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit 73.596.200 Euro

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 17.919.700 Euro ab.

§ 2
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 6.752.600 Euro festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men für den Eigenbetrieb Wasserwerk wird auf 
1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschafts-
plan des Eigenbetriebes Wasserwerk werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(A) 300 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 330 v.H.

§ 5
(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 11.330.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird 
auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Starnberg, den 10.08.2020

Patrick Janik, 1. Bürgermeister

II.
Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben vom 
04.08.2020 die nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO er-
forderliche Genehmigung erteilt.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung im Rathaus Starnberg, Vogelanger 2 (Stadt-
kämmerei, Zimmer 102) während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich auf.

Starnberg, den 10.08.2020

Patrick Janik, 1. Bürgermeister

▼◆ Bebauungsplan Nr. 8072 für das Gebiet 
nördlich der Friedhofstraße und östlich der 
Riedeselstraße

Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung

Für das betreffende Bebauungsplan-Verfahren er-
folgt in der Zeit

vom 27.08.2020 bis einschließlich 29.09.2020

die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.

Dazu können der Bebauungsplan in seiner Fas-
sung vom 16.07.2020, dessen Begründung und 
das dieser zugehörige umweltbezogene Gutachten 
sowie die nach Einschätzung der Stadt wesent-
liche, bereits vorliegende umweltbezogene Stel-
lungnahme nach Eingabe des Suchbegriffs „Be-
kanntmachung 8072“ unter www.starnberg.de ab-
gerufen werden. Das Plangebiet ist im untenste-
henden Lageplan dargestellt.

Nach § 3 Abs. 1 PlanSiG i. V. m. Art. 27a BayVw-
VfG wird die Auslegung durch die Veröffentlichung 
der Planunterlagen im Internet als rechtlich maß-
geblicher Form ersetzt.

Eine persönliche Einsichtnahme in die Originalun-
terlagen im Rathaus, Vogelanger 2, 82319 Starn-
berg, ist aufgrund der Corona-bedingten Ein-
schränkungen nur nach telefonischer Terminver-
einbarung unter der Rufnummer 08151 / 772 - 143 
möglich. Die Einsichtnahme wird dann in einem 
gesonderten Raum stattfinden. Die jeweiligen An-
forderungen zum Gesundheitsschutz sind zu be-
achten.

Stellungnahmen können bis zum 29.09.2020 per 
Fax oder Brief und auch per einfacher E-Mail ab-
gegeben werden. Verspätet eingehende Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan hingegen unberücksichtigt 
bleiben.

Zur Klärung inhaltlicher Fragen ist das Stadtbau-
amt in vorstehender Weise sowie telefonisch un-
ter der Rufnummer 08151 / 772 - 173 erreichbar.

Sollten die aufgrund der Corona-Situation derzeit 
geltenden Einschränkungen im Laufe des oben 
genannten Beteiligungszeitraums aufgehoben wer-
den, ist die Einsichtnahme in die Originalunterla-
gen auch wieder während der regulären Dienstzei-
ten im Rathaus möglich, ebenso die direkte per-
sönliche Kontaktaufnahme zur Erörterung sowie 
die Abgabe von Stellungnahmen zur Niederschrift

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die Durch-
führung einer Umweltprüfung ist daher nicht erfor-
derlich.

Starnberg, den 11.08.2020

Patrick Janik, 1. Bürgermeister
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